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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 6. Oktober 
2020 durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/corona_ 
verordnung_schulen.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an 

Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) 
Vom 6. Oktober 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-28

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), sowie 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 der Corona-Bekämpfungsverord-
nung vom 1. Oktober 2020 (Ersatzverkündung gemäß 
§ 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG durch Veröffentlichung 
auf der Webseite der Landesregierung unter https://
schleswig-holstein.de/coronavirus-lvo) verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 
39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
1. Juli 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 399).

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem Gelände 

von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 
Corona-Bekämpfungsverordnung zu tragen. Dies gilt 
auch für Schülerinnen und Schüler vor Vollendung 
des sechsten Lebensjahrs.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn keine anderen Personen mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schüler dersel-
ben Kohorte und von an der Schule tätigen Per-
sonen anwesend sind;

2. Schülerinnen und Schüler in den ihrer Kohorte 
zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der 
Mensa, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte 
eingehalten wird;

3. Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht;

4. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren kon-
kreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Ein-
haltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zu anderen Personen sichergestellt ist.

(3) Absatz 2 Nummer 1 gilt für Schülerinnen und 
Schüler ab der Sekundarstufe I mit der Maßgabe, 
dass diese von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung innerhalb des Unterrichtsraumes 
nur dann ausgenommen sind, wenn bei Prüfungen 
und mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.

(4) Absatz 2 Nummer 2 gilt für Schülerinnen und 
Schüler ab der Sekundarstufe I mit der Maßgabe, dass 
diese von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auf dem Schulhof und in der Mensa nur 
dann ausgenommen sind, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler sowie die 
sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 Corona-Bekämpfungs-
verordnung zu tragen. Dies gilt auch für Schülerinnen 
und Schüler vor Vollendung des sechsten Lebensjahrs.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler, soweit sie Sport aus-
üben;

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eige-
nen aus den Schülerinnen und Schülern beste-
henden Kohorte einhalten.

(3) Absatz 2 Nummer 2 gilt für Schülerinnen und 
Schüler ab der Sekundarstufe I sowie die sie be-
gleitenden Personen mit der Maßgabe, dass diese 
von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung bei schulischen Veranstaltungen außerhalb 
des Schulgeländes nur dann ausgenommen sind, so-
weit sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einhalten.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Schulwegen

(1) Auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhal-
testellen und der Schule haben Schülerinnen und 
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Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 2 Absatz 5 Corona-Bekämpfungsverordnung 
zu tragen. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schü-
ler vor Vollendung des sechsten Lebensjahrs.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung sind Schülerinnen und 
Schüler, soweit zu Schülerinnen und Schüler außer-
halb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

(3) Absatz 2 gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 
Sekundarstufe I mit der Maßgabe, dass diese von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf 
Schulwegen zwischen Bus- oder Bushaltestellen und 
der Schule nur dann ausgenommen sind, soweit zu 
anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

§ 5 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung

1. im Einzelfall aus Gründen, die in der Person der Schü-
lerin oder des Schülers liegen, im Unterricht oder auf 
dem Schulhof zeitweise ausgesetzt wird oder

2. in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pä-
dagogischen Erfordernissen und den Zielen des 
Unterrichts nicht vereinbar ist.

(2) Die Schülerin oder der Schüler, welche oder wel-
cher aufgrund der Entscheidung nach Absatz 1 vom 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorübergehend 
befreit ist, soll einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen einhalten.

§ 6 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 
4 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 7 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 
2021 außer Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 treten § 2 
Absatz 3 und 4, § 3 Absatz 3, § 4 Absatz 3 und 
§ 5 mit Ablauf des 31. Oktober 2020 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Oktober 2020

K a r i n  P r i e n 
Ministerin  

für Bildung, Wissenschaft und Kultur


